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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15 "Gutshaus Redewisch" 
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

In dem  betreffenden Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 15 haben 
sich seit In-Kraft-Treten einige Entwicklungen ergeben, die seinerzeit so nicht vorhersehbar 
waren. Aufgrund erfolgter Eigentumsänderungen und der zwischenzeitlich erfolgten touristi-
schen Entwicklung des Ostseebades sind bestimmte Festsetzungen des Ursprungsplanes 
so heute nicht mehr umsetzbar, so dass ein Teilbereich des Planes aktualisiert werden soll. 
Insbesondere geht es um den Entfall einer einst vorgesehenen Reitanlage (die an anderer 
Stelle im Gemeindegebiet realisiert wurde) und die planerische Absicherung eines angeleg-
ten Teiches.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt:

1. Für das Gebiet um den alten Gutshof in Redewisch zwischen der Dorfstraße im Nor-
den, begrenzt durch die Wegeverbindung Redewisch-Wichmannsdorf im Nordosten, 
dem Flurstück 262 (Grundshägener Bach) im Südosten, der nördlichen Grenzen des 
Flurstücks 265 im Südwesten sowie der Bebauungs Dorfstraße Nr. 49 und 50 im 
Nordwesten, soll gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen im beschleunigten Verfahren gem. § 
13a BauGB aufgestellt werden. Eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird 
nicht durchgeführt.
 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen, dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Auf-
stellung des Planes im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 3 erfolgt und wel-
che Auswirkungen damit verbunden sind.

3. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen für das Gebiet in Redewisch zwischen der Dorfstraße im Norden, den 
südöstlichen Grenzen der Flurstücke 235 und 264/2 im Westen, der nordöstlichen 
Grenze des Flurstücks 265 im Südwesten sowie den nordwestlichen Grenzen der 
Flurstücke 260, 259, 258, 257, 256, 255 im Südosten und der Entwurf der Begrün-
dung werden in der vorliegenden Form gebilligt.

4. Die Öffentlichkeit ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB zu be-
teiligen. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer von 1 Monat öffentlich auszulegen. Es ist gem. § 13a Abs. 3 BauGB 
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insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Änderung des Bebauungsplanes im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 auf-
gestellt werden soll.

5. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB und i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB einzuho-
len. Die Nachbargemeinde ist gem. § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

6. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 
ortsüblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Übersichtsplan
Planzeichnung Entwurf mit Stand vom 29.05.2018
Textliche Festsetzungen
Begründung
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